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FFH-Gebietsgrenze (Feinabgrenzung auf Basis 1:5000)
Staatswaldflächen - Forstbetrieb Coburg

Maßnahmen für Wald-LRTs
100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)
110 Lebensraumtypische Baumarten fördern, Eiche
122 Totholzanteil erhöhen

# # # #

# # # #

# # # # 101 Bedeutenden Einzelbestand im Rahmen natürlicher Dynamik erhalten
Maßnahmen für Offenland-LRTS

# # # # #

# # # # #

# # # # # M11 Erhalt der Kalktuffquelle durch Sicherung des Wasserhaushaltes
! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! M2 Regelmäßige Beweidung, ggf. Pflegemahd
M3 Kalkmagerrasen wiederherstellen
M4 Regelmäßige Pflegemahd
M5 Auflichtung, anschließend Mahd/Beweidung

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! M6 Fortführung der extensiven Wiesen- bzw.Weidenutzung
M7 Wiesennutzung extensivieren, Prüfung Agrarumweltprogramme
M8 Wiedereinführung der extensiven Wiesennutzung
M9 Periodische Mahd; M10 Nährstoffeinträge vermeiden
M9 Periodische Mahd
T1 Periodische Entlandung

Maßnahmen für Arten
Hirschkäfer

! ! !

! ! !

! ! ! 112 Lichte Waldstrukturen schaffen
807 Brutholz bereitstellen

Gelbbauchunke

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! 801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen
802 Laichgewässer anlegen,
902 Dauerbeobachtung

Kammmolch
") 801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen
") 804 Fischbesatz entfernen
") 810 beschattende Ufergehölze entnehmen
") 890 Verbesserung der Habitatstruktur

Frauenschuh
# 112 Lichte Waldstrukturen schaffen

890 Konkurrenzvegetation zurückhalten
902 Dauerbeobachtung

Mühlkoppe, Bachneunauge

F1 Erhalt und Verbesserung Gewaesserstruktur; M1 Erhalt 
der Gewässerstrukturvielfalt

F1 Erhalt und Verbesserung Gewaesserstruktur; F2 Herstellung der biologischen 
Durchgängigkeit; F3 Reduktion des Signalkrebses; 
M1 Erhalt der Gewässerstrukturvielfalt

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbäuling
AB1 Fortführung der Mahd mit zeitweiser Mahdruhe
AB2 Abschnittsweise Mahd in mehrjährigem Abstand

Grünes Koboldmoos - wünschenswerte Maßnahmen

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! 101 Bedeutenden Einzelbestand im Rahmen natürlicher Dynamik erhalten
122 Totholzanteil erhöhen
307 Naturnahen Wasserhaushalt wiederherstellen
890 Fichtenanteile erhalten

Maßnahmen im Gesamtgebiet gültig
Mops-, Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)
808 Winterquartiere erhalten und optimieren
814 Habitatbäume erhalten
822 Markieren von Habitatbäumen

Managementplanung
FFH-Gebiet 5631-371 Muschelkalkzug von den 
Langen Bergen bis nach Weißenbrunn v. Wald

von  3 19.02.2014

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
Regierung von Oberfranken
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